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Fachbeitrage

cadastre N°35, April 2021

Revision der Verordnungen der amtlichen
Vermessung: Stand Frthling 2021

Die Arbeiten zur Revision der Verordnungen der amtlichen Vermessung sind nach zweieinhalb
Jahren abgeschlossen. Mit der Teil- und Totalrevision der VAV und VAV-VBS wird die Einfiihrung

des Datenmodells DM.flex méglich.

Mit der geplanten Teilrevision der Verordnung tber die
amtlich Vermessung (VAV) und der neu zu erlassenden
Verordnung des VBS Uber die amtliche Vermessung
(VAV-VBS) wird die Grundlage fur die Einflihrung des
neuen Datenmodells der amtlichen Vermessung DM.flex
geschaffen. Das Datenmodell DM.flex wird damit in
gleicher Weise geregelt wie die Geodatenmodelle aller
anderen Geobasisdaten des Bundesrechts. Die neuen
Verordnungen geben den Rahmen fir die amtliche Ver-
messung (AV) vor; es wird bewusst darauf verzichtet,
das Datenmodell und die technischen Vorgaben wie bis-
her in den Verordnungen detailliert zu regeln. Dies ge-
schieht neu mit Weisungen und Empfehlungen.

Mit der Inkraftsetzung der beiden neuen Verordnungen
wird es moglich sein, rasch und flexibel auf technische
Veranderungen und auf Nutzerbedrfnisse zu reagieren:
Weisungen und Empfehlungen kénnen zeitnah ange-
passt werden, im Gegensatz zu Verordnungsanderun-
gen, die ablaufbedingt langwierig sind.

Meilensteine bis zur Inkraftsetzung der VAV
und der VAV-VBS

Termine Verfahrensschritte Zustandig /
Ausfithrung
Fruhling/Sommer 2021 Bundesinterne Konsultationen swisstopo
Beschluss Bundesrat zur Eréffnung Bundesrat
der Vernehmlassung
Herbst/Winter 2021/2022 Vernehmlassungsverfahren swisstopo/

Bundeskanzlei

Winter 2021/2022 Auswertung Vernehmlassungs- swisstopo
verfahren

Frihling 2022 Bundesinterne Konsultationen swisstopo

Herbst 2022 Entscheid Bundesrat Bundesrat

1.Januar 2023 Geplante Inkraftsetzung Bundesrat

Die Daten der amtlichen Vermessung im Katalog
der Geobasisdaten des Bundesrechts

Wie im Beitrag zum Datenmodell DM.flex auf Seite 6 er-
wahnt, werden in der Version 1.0 des DM.flex aus den
Informationsebenen eigenstandige Module gebildet. Im
Geobasisdatenkatalog' wird neu ein Geobasisdatensatz

T Anhang 1 Geoinformationsverordnung (GeolV), SR 510.620

«Daten der amtlichen Vermessung» aufgenommen.
Die heutigen Informationsebenen werden nicht mehr
einzeln aufgefuhrt.

Der Plan fur das Grundbuch bleibt ein eigen-
standiger Datensatz

Weil die Zustandigkeiten zur Vorgabe von Anforderun-
gen an die Daten des Plans fir das Grundbuch und an
die weiteren Daten der amtlichen Vermessung unter-
schiedlich sind, bleibt der Plan fir das Grundbuch (Iden-
tifikator 51) als eigenstandiger Geobasisdatensatz im
Katalog der Geobasisdaten des Bundesrecht bestehen
(Art. 950 Abs. 1 ZGB?).

Weitere Anderungen durch die Einfiihrung

vom DM.flex Version 1.0

Folgende, heute in der AV geflihrten Objekte werden
aus der AV entlassen:

* Hohen,

* Nummerierungsbereiche,

* Planeinteilung,

* Planrahmen.

Bereits heute werden in einigen Kantonen die geogra-
fisch abgrenzbaren Dienstbarkeiten als eigenstandige
Objekte in der AV gefiihrt. Mit der Einfiihrung des Da-
tenmodells DM.flex Version 1.0 wird ein Modul fur die
Erfassung der Dienstbarkeiten in der AV geschaffen.

Kantonale Erweiterungen des Datenmodells des
Bundes sind nicht mehr zugelassen

Gemadss den heute gultigen Verordnungen kénnen die
Kantone inhaltliche Erweiterungen am Bundesmodell
(DM.01-AV-CH) vornehmen. Mit den neuen Bestimmun-
gen sind kantonale Erweiterungen am Geodatenmodell
des Bundes nicht mehr zuldssig. Die heute in der AV
erfassten kantonalen Erweiterungen sind somit nicht
mehr Bestandteil der AV. Ist eine Information einer kan-
tonalen Erweiterung aus Sicht des Kantons noch erfor-
derlich, muss fur diese ein kantonaler Geobasisdatensatz
definiert werden. Mit der Inkraftsetzung der VAV und
der VAV-VBS werden die Kantone ihre Verordnungen
zur AV daher an die neuen Bestimmungen des Bundes
anpassen mussen.

2 Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB), SR 210
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Grundlagedokumente fiir die Einfiihrung des
Datenmodells DM.flex Version 1.0

Wie die zweistufige Einfihrung des Datenmodells
DM.flex (vgl. Abbildung S.7) ist auch ein gestaffeltes
Vorgehen bei der Erstellung der neuen sowie der zu
Uberarbeitenden Weisungen, Richtlinien und Empfeh-
lungen vorgesehen.

Mit der Einfihrung des Datenmodells DM.flex Version
1.0 sind nur minimale Anpassungen an den heutigen
Vorschriften notig. Mit Inkraftsetzung der VAV-VBS sind
auch neue Weisungen zu erstellen. Die Federfuhrung
fur diese Arbeiten obliegt der Fachstelle Eidgendssische
Vermessungsdirektion.

Wir werden laufend tber den Stand der Arbeiten infor-
mieren, insbesondere auch Gber die Bildung der fur die
Version 1.1 vorgesehenen Themen und die damit ein-
hergehenden Vorschriften. Die Fachstelle wird fur diese
Arbeiten eng mit der Konferenz der kantonalen Geo-
informations- und Katasterstellen (KGK) und weiteren
Stellen zusammenarbeiten. Zielsetzung ist, kurze, prazise
und verstandliche Weisungen und Empfehlungen zu er-
stellen. Dies erfordert fundiertes Fachwissen und die
Bereitschaft, sich zeitlich stark zu engagieren. Denn die
Herausforderung ist gross und wird ein starkes Engage-
ment aller Partner der amtlichen Vermessung erfordern.

Marc Nicodet, pat.Ing.-Geom.

Leiter Bereich «Geoddasie und Eidgendssische Vermessungsdirektion»
swisstopo, Wabern

marc.nicodet@swisstopo.ch



	Revision der Verordnungen der amtlichen Vermessung : Stand Frühling 2021

